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ANZEIGE

Statine in Parodontologie
Die lokale Applikation von Statinen als 
Zusatz zur nichtchirurgischen Parodon-
taltherapie führt zu signifi kanten Ver-
besserungen. Von Priv.-Doz Dr. Kristina 
Bertl, Malmö, und Kollegen. 

Fortbildungsprogramm
Im Herbst 2018 startet CAMLOG ein 
neues Programm zu betriebswirtschaft-
lichen Themen. Michael Ludwig, Ge-
schäftsführer CAMLOG D-A-CH, steht 
Rede und Antwort.

Neues Abformmaterial
Die R-dental Dentalerzeugnisse GmbH 
hat mit R-SI-LINE ® HEAVY-EXACT K
ein neues Präzisionsmaterial für im-
plantologische Abformungen auf den 
Markt gebracht. Seite 8f Seite 10f Seite 15

Zahnärzte schützen die Daten ihrer Patienten 
BZÄK und KZBV informieren über neues Datenschutzrecht.

BERLIN – Die Sicherheit von Pa-
tientendaten ist für Zahnärzte seit 
jeher ein hohes Gut. Diese Daten 
müssen nach der europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (EU- 
DSGVO) und dem Bundes daten-
schutzgesetz (BDSG) seit dem 
25. Mai besonders geschützt werden. 

Die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) und die Kassenzahnärzt-
liche Bundesvereinigung (KZBV) 
unterstützen die Zahnarztpraxen 
mit umfassenden Informationen 
dabei, sich auf die neuen Regelungen 
angemessen vorzubereiten und bei 
Bedarf Änderungen in den Praxis-
abläufen vorzunehmen. Zu diesem 
Zweck wurde der gemeinsame „Da-
tenschutz- und Datensicherheitsleit-
faden für die Zahnarztpraxis-EDV“ 
grundlegend überarbeitet. Zudem 
informiert der Leitfaden über die 
Anbindung der Zahnarztpraxen an 
die Telematikinfrastruktur. 

BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel: 
„Die BZÄK hat bereits Ende des 

vergangenen Jahres ein entspre-
chendes Merkblatt veröffentlicht, 
um die Zahnärzte frühzeitig über 
die anstehenden Änderungen zu 
informieren. Der Datenschutzleit-
faden ergänzt und vertieft nun diese 
Information. Auch darüber hinaus 
steht die zahnärztliche Selbstver-
waltung den Kollegen beim Daten-
schutz mit Expertise und juristi-
schem Beistand zur Seite.“ 

Dr. Karl-Georg Pochhammer, 
stellvertretender Vorsitzender des 
Vorstandes der KZBV: „Auch in 
der digitalen Welt muss das Zahn-
arzt-Patienten-Verhältnis jederzeit 
im Vordergrund stehen und vollum-
fänglich geschützt sein. Daher ist es 
wichtig, dass Praxen alle nötigen 
Vorkehrungen treffen, um Daten-
schutz und Datensicherheit auch 
nach der geltenden Rechtslage si-
cherzustellen. Allerdings war das für 
Zahnärzte auch schon auf Grund-
lage der bislang bestehenden Rechts-
lage der Fall. Die EU-DSGVO mit 

ihren zusätzlichen Aufl agen und 
auch Sanktionen schafft daher … 
keinen echten Mehrwert. Ange-
sichts der neuen Regelungen bringt 

der aktualisierte Leitfaden aber 
immerhin Klarheit. Er hilft dabei, 
Rechtsrisiken zu verringern und be-
wahrt Praxen vor unnötigem büro-
kratischem Aufwand.“ 

Wichtig! Datenschutzerklärung 
auf der Praxis-Website 

Zahlreiche Praxen verfügen 
über eine eigene Website oder eine 
Präsenz in sozialen Medien. Termin-
erinnerungen per SMS oder Patien-
ten-Newsletter gehören zuneh-
mend zum Serviceangebot. Dabei 
werden personenbezogene Daten 
verarbeitet, die geschützt werden 
müssen. Praxen sollten daher um-
gehend prüfen, ob auf ihrer Inter-
net- oder Facebook-Seite eine gül-
tige Datenschutzerklärung einge-
stellt ist, die alle nötigen Angaben 
beinhaltet. In dieser Erklärung 
sollte unter anderem darauf hin-
gewiesen werden, dass personen-
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Rechtsgrundlagen und 
Hinweise für die Zahnarzt-
praxis – Datenschutz- und 
Datensicherheits-Leitfaden
für die Zahnarztpraxis-EDV

Der Datenschutzleitfaden der Bundes-
zahnärztekammer und der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung informiert 
über das neue Datenschutzrecht.
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„Strafmaßnahmen sind der falsche Weg“ 
In einem Statement fordert die KZBV eine Fristverlängerung für den fl ächendeckenden Rollout der eGK.

BERLIN – Zur aktuellen Diskussion 
in den Medien über die Zukunft 
der elektronischen Gesundheits-
karte (eGK) stellt Dr. Karl-Georg 
Pochhammer, zuständiger Ressort-
vorstand der Kassenzahn ärzt lichen
Bundesvereinigung (KZBV), fest:

„Sowohl die Einführung der 
eGK als auch der andauernde Auf- 
und Ausbau der Telematikinfra-
struktur fußen auf gesetzlichen 
Regelungen, die für die KZBV und 
die beteiligten Partner der Selbst-
verwaltung rechtsverbindlich sind. 
Diese Rechtsgrundlage kann nur 
durch den Gesetzgeber selbst geän-
dert werden. Sollte es seitens der Po-

litik in welcher Form auch immer 
für den Fortgang des Projekts neue 
Strategien und Vorschläge zur Ver-
besserung, Beschleunigung oder 
Optimierung von Prozessabläufen 
geben, ist die KZBV jederzeit zu 
einer konstruktiven Zusammen-
arbeit bereit – unter der Vorausset-
zung, dass dies nicht zulasten der 
Zahnärzteschaft, der Selbstverwal-
tung und nicht zum Nachteil der 
Patienten erfolgt.

Die in den vergangenen Tagen 
geführte Diskussion um die eGK 
zielte insbesondere auf die Frage ab, 
in welcher Form Patienten künftig 
einen schnellen, sicheren und un-

komplizierten Zugang zu ihren 
eigenen Gesundheitsdaten erhalten 
sollten. Die grundsätzliche Einfüh-
rung der TI und somit die digitale 
Vernetzung der Teilnehmer des Ge-
sundheitswesens stand dabei aus-
drücklich nicht zur Disposition.
Die momentan im Aufbau befi nd-
liche TI ist aus Sicht der KZBV 
grundsätzlich eine sinnvolle und 
zu gleich sichere Kommunikations-
plattform für Zahnärzte, Kostenträ-
ger, andere Heilberufe und Kran-
kenhäuser. Deshalb wird die KZBV 
auch weiterhin aktiv die Einfüh-
rung der TI fördern und damit zu 
einer erfolgreichen Digitalisierung 
im Gesundheitswesen beitragen. 
Der laufende bundesweite Rollout 
der TI in den Zahnarztpraxen wird 
daher folgerichtig auch unverändert 
fortgesetzt. Die KZBV appelliert an-
sonsten an die Politik, durch miss-
verständliche Interviewäußerungen 
und Presseverlautbarungen nicht 
weiter zur Verunsicherung in den 
Praxen beizutragen und damit den 
anspruchsvollen Rollout der TI zu-
sätzlich zu hemmen. Gleiches gilt 
für die durch den Gesetzgeber ange-
drohten Sanktionen für Praxen in 

Fortsetzung auf Seite 2 unten Mitte 

© KZBV/Baumann

„Die KZBV wird auch weiterhin 
aktiv die Einführung der TI fördern 
und damit zu einer erfolgreichen 
Digi talisierung im Gesundheits-
wesen beitragen.“

Fortsetzung auf Seite 2 unten rechts 
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Form von Honorarabschlägen. Sol-
che Strafmaßnahmen sind für eine 
Beschleunigung des Projekts der 
falsche Weg, denn sie befördern 
Misstrauen an Stellen, an denen 
Vertrauen dringend benötigt wird. 
Aus diesem Grund macht sich die 
KZBV auch noch einmal ausdrück-
lich für eine Fristverlängerung 
für den fl ächendeckenden Rollout 
stark. Diese Frist sollte aus unserer 
Sicht mindestens bis zum 1. Juli 
2019, idealerweise aber bis zum 
31. Dezember 2019 laufen.“ DT

Quelle: KZBV
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Ausschreibung DGPZM-Praktikerpreis 2018
Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 31. Juli 2018.

Dentacoin soll globale Mundgesundheit verbessern
Die Kryptowährung ist eigens für die Dentalbranche entwickelt worden.

WITTEN – „Mit dem Praktiker-
preis wollen wir beispielhafte 
präventionsorientierte Handlungs-
konzepte in der zahnärztlichen 
Praxis auszeichnen“, sagt Dr. Lutz 
Laurisch, Vizepräsident der Deut-
schen Gesellschaft für Präventiv-
zahnmedizin (DGPZM). Dabei 
sind etwa Konzepte denkbar, die 
sich mit praxisorientierten Lösun-
gen für spezielle Zielgruppen wie 
ältere Menschen oder Kleinkinder, 
aber auch mit ganz bestimmten 
Krankheitsbildern bzw. besonderen 
Organisationsformen oder -abläu-
fen auseinandersetzen. Primär 
richtet sich der DGPZM-Praktiker-
preis an niedergelassene Kollegen, 
aber auch an in der Präventivzahn-
medizin tätige Institutionen wie 
Gesundheitsbehörden, Kindergär-
ten etc. „Die Resonanz und die Bei-
träge des vergangenen Jahres zei-
gen, dass wir mit diesem Preis auf 
eine interessierte Kollegenschaft 
treffen, die gerne ihre spannenden 
und nützlichen Konzepte der Öf-
fentlichkeit vorstellt“, so Dr. Lau-
risch. Der Preis ist mit einer An-

erkennung von 500 Euro dotiert 
und wird von der Firma Ivoclar
Vivadent gesponsert.

Bewerbung
Zur Teilnahme ist eine Kurz-

darstellung des Konzeptes in Form 
eines Abstracts per E-Mail als 
PDF-Datei bei der DGPZM (info@
dgpzm.de) anonymisiert einzurei-

chen. Der Text des Abstracts sollte 
2.000 Zeichen nicht überschreiten. 
Mit Eingang der Bewerbung erfolgt 
eine Empfangsbestätigung durch 
die DGPZM. Die ausführlichen 
Teilnahmebedingungen sind unter 
www.dgpzm.de/zahnaerzte/foerde-
rungen-und-preise/preise abrufbar. 

Präsentation
Die drei aussichtsreichsten 

Bewerber werden eingeladen, ihre 
Konzepte auf der DGPZM-Jahres-
tagung im Rahmen der 32. Jahres-
tagung der DGZ im Verbund mit 
der DGPZM und der DGR²Z, der 
25. Jahrestagung der DGKiZ und 
der 3. Jahrestagung der AG ZMB 
vom 27. bis 29. September 2018 in 
Dortmund zu präsentieren. Sie 
erhalten einen Zuschuss für ihre 
Anreise und Übernachtungskosten 
sowie freien Zugang zum Kongress. 
Das beste Konzept wird noch auf 
derselben Tagung mit dem DGPZM-  
Praktikerpreis ausgezeichnet. DT

Quelle: DGPZM

MAASTRICHT – Die Kryptowäh-
rung Dentacoin wurde explizit für 
die Zahnmedizin entwickelt. Lang-
fristig soll sie nicht nur den Zah-
lungsverkehr erleichtern, sondern 
auf globaler Ebene Zahnmediziner 
und Patienten zusammenführen.

Dentacoin (DCN) ist eine 
Krypto währung wie Bitcoin, die al-
lerdings in keinem Konkurrenzver-
hältnis zu anderen digitalen Wäh-
rungen steht. Sie richtet sich eigens 
an die Dentalbranche. Basis der 
Währung ist die Ethereum Block-
chain, eine Technologie, bei der 

Daten dezentral auf mehreren 
Computern gespeichert werden. Im 
Vergleich zur zentralen Datenspei-
cherung auf sogenannten „Server-
farmen“, wie Google, Facebook & 
Co. es praktizieren, kann durch die 
Dezentralisierung der Schutz der 
Daten erhöht und der unbefugte 
Zugriff deutlich erschwert werden.

Doch welchen Mehrwert bietet 
die Kryptowährung für den An-
wender – also Zahnärzte, Kliniken 
und Patienten? Dentacoin soll als 
Zahlungsmittel fungieren, das im 
Vergleich zum klassischen Zah-

lungsverkehr länderübergreifende 
Transaktionen vereinfacht. Zwi-
scheninstanzen wie Banken fallen 
weg, wodurch Zahnärzte nicht nur 
Zeit, sondern auch Kosten sparen.

Hinter dem Konzept steckt ein 
niederländisches Unternehmen, das 
Dentacoin im Sommer vergange-
nen Jahres herausgegeben hat. Wie 
Gründer Prof. Dr. Dimitar Dimi-
trakiev auf der Plattform Denta-
coin.com erklärt, soll aber nicht 
nur der Zahlungsverkehr verein-
facht werden. Die digitale Währung 
soll nachhaltig Einfl uss auf die 
globale Mundgesundheit nehmen. 
Dieses Vorhaben soll einerseits 
durch Senkung von Behandlungs-
kosten und andererseits durch Eta-
blierung einer Community, die eine 
aufklärende Rolle einnehmen soll, 
erzielt werden.

Aktuell entspricht ein Euro 
1,358 DCN (Stand: 1. Juni 2018). DT

Quelle: ZWP online

Dr. Lutz Laurisch, Vizepräsident der 
Deutschen Gesellschaft für Präventiv-
zahnmedizin (DGPZM).
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Kettenpraxen – 
Geld regiert die Zahnarztpraxis

Statement von Jürgen Pischel*, Bonn/Krems.

BONN  – „Geld regiert die Welt“– ein 
beliebtes Schlagwort, und bald grei-
fen die Kettenpraxen in der Zahn-
heilkunde-Erbringung um sich. Die 
Dentalindustrie ist schon weitge-
hend in den Händen von Finanz-
investoren, nun greifen sie auch in 
Deutschland auf die Praxen zu. Vie-
les macht ihnen den Erfolg einfach. 
Die Generation Y scheut das Risiko 
der Praxisfi nanzierungsverschul-
dung, sucht eine ausgewogene 
„Work-Life-Balance“, wie es neu-
deutsch heißt, dazu kommt die zu-
nehmende Feminisierung des Be-
rufsstandes mit all den bekannten 
Folgen. 

Vor allem der Gesetzgeber hat es 
Investorengruppen mit der Öffnung 
von Medizinischen Versorgungs-
zentren (MVZen) allein für die 
Zahnheilkunde einfach gemacht, 
sich fi nanziell durch den Kauf von 
Zahnarztpraxen kettenorientiert zu 
engagieren.

Deutschland wird gerade als 
Investitionsmarkt für Praxen zu 
erobern gesucht. Statistiken sagen, 
dass in England schon 15 Prozent 
der Zahnärzte in fremdfi nanzier-
ten Ketten organisiert sind, in Spa-
nien acht Prozent, in Holland fünf 
Prozent. Besonders aus den Nie-
derlanden greifen dort ansässige 
„Private Equity-Gesellschaften“ 
nach Deutsch land über, aber auch 
allein für unser Land gibt es aus 
Finanzanlagenriesen heraus Hun-
derte Millionen, die auf einen Pra-
xiskauf gerichtet sind. 

Ende der Freiberufl ichkeit 
des Berufsstandes? 

Nein, nicht wirklich, aber eine 
Neuorientierung in vielen Bereichen 
ist es schon. Erreichen die Finanz-

investoren in den nächsten fünf Jah-
ren eine Repräsentanz von 15 Pro-
zent, sind das über 10.000 Praxen! 
Das sagen Fachleute des Marktes als 
realistisch voraus, konzentriert auf 
zwei bis drei Investorengruppen. Das 
sind vom Marktvolumen zwei Mil-
liarden Euro Honorarsumme. 

Neue Macht auf dem Dentalmarkt
Sie werden eine nicht unbedeu-

tende Macht im Dentalmarkt und in 
der Berufspolitik erlangen. Sie kön-
nen eine Marke für eine bestimmte 
Zahnheilkunde kreieren, z. B. prä-
ventiv-ganzheitlich, implantologisch 
bestimmt oder gesamtmedizinisch 
handelnd. Sie stellen eine Einkaufs-
macht im Dentalhandel dar, bestim-
men die Preise. Die digitalen Fort-
schritte öffnen ihnen viele Tore im 
gemeinsam ausgerichteten Handeln 
und in der Durchsetzung modernster 
zahnmedizinischer Technologien. 
Sie können Sonderverträge mit Kas-
sen – privat und gesetzlich – schlie-
ßen, mehr herausholen, Sonderleis-
tungen verabreden. Sie können Kam-
merpolitik, geschlossen abstimmend, 
in neue Richtungen lenken. Der Ein-
fl uss von KZVen und Kammern in 
der Berufspolitik wird geschwächt. 

Die Zahnärzte werden, in Ketten-
praxen eingebettet in ein starres Pra-
xisführungskonzept, ein gesichertes 
Einkommen ohne fi nanzielle Verant-
wortung haben, mit fl exiblen Ar-
beitszeiten rechnen können und rund 
ein Viertel bis ein Drittel – so be-
kannte Verträge – des Praxis-Hono-
rarumsatzes „verdienen“. Eines ist 
aber auch sicher: Der „Freiberufl er“ 
wird weiterhin dominant bleiben.  DT

*  Publizist für Themen Gesundheit/
Medizin

                                         
Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich)

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen der Lesbarkeit – auf eine durch-
gängige Nennung der männlichen und weiblichen Bezeichnungen verzichtet 
wurde. Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise auf Männer 
und Frauen.

bezogene Daten wie Name, Post-
anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon-
nummer oder das Geburtsdatum 
ausschließlich in Übereinstim-
mung mit dem jeweils geltenden 
Datenschutzrecht erhoben und ge-
nutzt werden, die Daten nur gespei-
chert werden, wenn sie aktiv über-
mittelt werden, die Daten zum Bei-
spiel nur zur Beantwortung von 
Anfragen oder zur Zusendung von 
Informa tionsmaterial verwendet 
werden, Kontaktdaten, die im Rah-
men von Anfragen angegeben wer-
den, ausschließlich für die Korres-
pondenz verwendet werden und 

E-Mail- Adressen, die Nutzer für 
den Bezug eines Newsletters ange-
geben haben, auch nur dafür ge-
nutzt werden. 

Bei Verstößen gegen die neuen 
Vorgaben können ansonsten hohe 
Geldstrafen drohen. Das Ausmaß 
der Sanktionen richtet sich vor 
allem nach Schwere und Dauer des 
Vorfalls sowie nach dessen Auswir-
kungen auf Patienten. Praxen soll-
ten sich also angemessen vorberei-
ten und nötige Vorkehrungen tref-
fen. Denn insbesondere die EU- 
DSGVO sieht bei Verstößen generell 
deutlich härtere Sanktionen vor als 
bisher üblich. DT

Quelle: BZÄK und KZBV

 Fortsetzung von Seite 1 „Zahnärzte 

schützen die Daten ihrer Patienten“

 Fortsetzung von Seite 1 „Strafmaßnah-

men sind der falsche Weg“
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